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Wie das Recht die Nutzung der Natur beeinflußt, ob ausbeuterisch oder
schützend, ob erlolgreich oder leerlaufend, hängt nicht nur von der

,,sophistication" seiner Instrumente ab, sondern in einem tieferen Sinn
davon, welches Bild von der Natur es tn sich aufnimmt. Die ,,Ansichten" des
Rechts haben sich hrsfonsch gewandelt, aber das Ergebnis kann man nicht

feiern. Welchem Bild gehört also die Zukunft? /sf es das der Ressource,
deren Einsatz effizient gesteuert werden kann, oder ist es das der

Biosphäre, die der Gesellschaft Se/bsfbescheidung und
Wechselbezüglichkeit abverlangt? Abstract & Keywords t p. 239

che betreffend, ist derjenige von Frarz Wie-
acker über das ,,Sozialmodell der klassi-
schen Privaffechtsbücher". Wieacker sieht
dieses soziale Modeil in der vomehmlichen
Repräsentarz des,,besitzenden Bürgertums"
im Recht, die notwendig auf Kosten anderer
Klassen und Berufsstzinde gegangen sei.rtl

Die beiden genannten Texte haben man-
che nachfolgenden angeregt. Doch geht es
immer um das Bild des Rechts von der
Gesellschaft . Im rechtstheoretischen Ge-
fecht um das richtige Bild der inneren Ge-
sellschaftsverhältnisse ist das Verhältnis
der Gesellschaft zw Natur vergessen wor-
den. In konzeptionell dhnlicher Weise wie
die älteren Texte, aber mit anderem Be-
zug, werde ich deshalb untersuchen, wel-
ches Bild sich das Recht von der Natur
macht. Dies soll in Gestalt eines Rück-
bücks auf vergangene und eines Ausblicks
auf sich anbahnende Naturansichten ge-
schehen. Dabei ist der Ausdruck .,Natur"
umfassend gemeint. Er bezieht die Atmos-
phäre, den Boden, die Gewässer und die
Lebewesen einschließlich des Menschen
in seinen biologischen Funktionen ein.

Die Vielfalt der ,,Ansichten" ist groß.
Sechs davon haben sich in Europa beson-
ders deutlich ausgeprägt. Es sind dies: Natur
- als Schicksal,
- als Schatz.
- als Umwelt,
- als Ressource,
- als Mitwelt und
- als Biosphäre.

Die Aufreihung der sechs Naturbilder
entspricht derTatsache, daß sie in histori-
scherAbfolge aufgetreten sind. Die jeweils
älteren haben sichjedoch keineswegs erie-
digt, sondern alle sind, entsprechend der
jeweiligen Enfwicklungsstufe, noch heute
in verschiedenen Weltregionen auffindbar.

Auch wird sich zeigen, daß die meisten
Bilder im modernen Recht noch präsent
sind und in ihm unterschiedliche Sfömun-
gen und Gegenstandsbereiche prägen.

1. Natur als Schicksal

In stationdren Gesellschaften mit Subsi-
stenzwirtschaft ist die Natur das im unmittel-
baren lrbensvollzug Einwirkende, Er]ittene
und Bearbeitete. Die eigene Existenz muß
ihr in mühseliger Landwirtschaft abgerun-
gen werden. In JostAmmanns Stlindebuch
von 1568 wird die bäuerliche Existenz in
den vielzitierten Versen beschrieben: ,,Ich
aber bin von art ein Bauwr/ Mein Arbeit wirt
mir schwer vnd sauwr, ich muß Ackern,
Seen vnd Egtt/ Schneyden Mehen Heuwen
dargegn/ Holtzen vnd einführn Hew vnd
Treyd/ Gült r'rr Steuwr macht mir viel hertz-
leid TrinckWasser vrid iß grobes Brot/Wie
deril der HenAdam gebot."torWas die Natur
bringt, im Guten und Schlimmen, ist nicht
selbst verursacht, sondem Geschick. ,,Gute
und schlechte Emten, Frieden und Krieg bil-
den die Elemente des Daseins, die man als
göttliche Fügung hinnimmt ... Mißemten,
Teuerung, Feuersbrünste, Wasserfluten
zwingen zu größter Einschränkung und brin-
gen bittere Not ... Frieden und gute Ernte
aber lassen die Freude am Dasein erwachen,
und die alten Gewohnheiten, die das Leben
gegliedert hatten, ehe der elementare oder
feindliche Einbruch geschah, entfalten sich
in alter Kraft und Frische.'{t

Auch das Recht nimmt die Natur als Ge-
gebenes hin und stellt sie nicht als etwas

1) Zu dieser Beziehung zwischen dem Subtext
des Rechts und der,,vorbewußten Ordlung"
der Gesellschaft s. Fisahn:'r.
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Umwelt - Ressource - Biosphäre
Ansichten von
von Gerd Winter

Natur im Recht

H S'  I i .  d ie Gesel lschaf t  in  ihrem
q/U/  Umgang mi t  den natür l ichen
Y Y Lebensbedingungen recht l ich

gesteuert wird, wird heute meist als Pro-
blem der richtigen Instrumentierung des
Rechts diskutiert. Zur Debatte stehen un-
ter anderem ordnungsrechtliche Instru-
mente, ökonomische Anreize und Selbst-
organisation derAkteure. Bei der Suche
im Instrumentenkasten gerät jedoch leicht
aus dem Auge, welches Grundproblem
denn eigentlich zu lösen ist. Das hoblem
erschließt sich, wenn gefragt wird, wie das
Recht sich seinen Gegenstand vorstellt,
welches Bild, welche ,,Ansicht" es von
ihm hat. Das jeweilige Leitbild gibt dem
Recht seine Richtung vor und beeinflußt
über seine Konvergenz oder Divergenz
mit dem in der Gesellschaft vorhenschen-
den Leitbild zugleich seine Wirkkraft.')

Der klassische Text fiir diese Art Analyse
ist die Studie von Otto Kahn-Freund von
1931 über das ..soziale Ideal des Reichsar-
beitsgerichts".tr Kahn-Freund entdeckte hin-
ter den einzelnen Instrumenten wie der
zwangsweisen StreitschLichtung, der diszi-
plinarischen Unterordnung und der Fiirsor-
gepflicht zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber die Grundvorstellung der Wirt-
schaftsdisziplin im Interesse der nationalen
Produltion. Er sah darin ein faschistisches
Modell nach dem Muster des italienischen
Arbeitsrechts der endzwanziger Jahre. Ein
weiterer wichtiger Text dieser Art, später
(1953) geschrieben, aber eine frühere Epo-
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Bedrohtes oder gar Gestaltbares vor. So-
weit einzelne Güter - Boden. Wald. Wild -
im lokalen Nutzungszusammenhang sich
zu erschöpfen drohen, setzen Sozialnor-
men und manchmal auch Rechtsnormen
zwar hier und da äußerste Nutzungsgren-
zen (wie zum Beispiel Holzeinschlags-
und Jagdregeln), aber viel wirkungskräfti-
ger sind innergesellschaftliche Selbstbe-
schränkungsregeln.16r Deren Maßstab ist
nicht, wie man heute erwarten würde, vor-
rangig die Kultivierung und Erhaltung der
Natur, sondem der individuelle Bedarf der
Nutzer. Noch im preußischen Allgemeinen
Landrecht von 1794, das ja viele der Prin-
zipien älterer Zeiten zusammentrug, ist
dies in dem Saz niedergelegt:

,,Auf Gemeinweiden mag jeder
Dorfseinwohner so viel Vieh treiben,
als zur gehörigen Bestellung seiner
Witschaft von ihm gehalten werden
muß..,r71
Das Maß ergab sich also aus dem, wes-

sen jeder ,,gehörig" bedurfte. Soweit dar-
aus Naturschutz entstand, war es ein sol-
cher als Seiteneffekt einer ganz anderen
Problemwahrnehmung, nämlich derjeni-
gen, daß keiner der Dorfbewohner sich
über Gebühr über die anderen erheben
so1lte. Diese gleichheitsverpflichtete Hem-
mung der individuelien Entfaltung be-
grenzte das wirtschaftliche Wachstum,
vermied damit mittelbar aber eerade die
Überbelastung der Narur.'

2. Natur als Schatz

Diese innergesellschaftlichen Fesseln
wurden von der Dynamik der Industriege-
sellschaft gesprengt. Die Wirtschaft suchte
ailenthalben nach Wegen der Steigerung
der Produktivirät, bei denAfteitskräften, in
der Technik, aber auch in der Naturnut-
zung. Die Natur, die in der älteren physio-
kratischen Lehre noch als schicksalhafte
Spenderin oder Verderberin hingenommen
wurde, insofern sich der Zins nach dem
Bodenertrag zu richten hatte,terwurde nun
dem Diktat der marktabhängigen Gewinn-
erwartungen unterworfen. Natur wird in
dieser zweiten Phase als ein von der Gesell-
schaft zu hebender Schatz angesehen. Der
Boden sollte nach den Methoden der..ra-
tionellen Landwirtschaft" ..meLioriert" und
bebaut werden, die Gewässer sollten aus
der häufig unrationellen privaten Verfiigung
befreit und unter öffentlicher Bewirtschaf-
tung der ergiebigsten Nutzung zugeführt
werden. Lorenz von Stein, ein bedeutender
Reformer jener Zeit, schrieb 1868110r'

,,Die rationelle Landwirtschaft beruht
nun in ailen ihren Punkten auf zwei
Ieitenden Prinzipien. Zuerst darauf,
daß jede vorhandene Naturkraft voll-

stlindig ausgebeutet werden soll; dann
darauf, daß dies nur durch Verwen-
dung eines bestimmten Kapitals auf
den Grund und Boden geschehen
kann."
Auch das Recht war von diesem Geist

geprägt. In den Motiven zum badischen
Wassergesetz von 1877 heißt es zum Bei-
spiel, mit dem Gesetz solle

,,die wirtschaftliche Bedeutung, wel-
che das fließende Wasser ftr das Ge-
deihen der Landwirtschaft und Indu-
strie hat. wirksamer und allseitiger als
bisher zur Geltung gebracht und da-
mit ein noch vielfach brachliegender
Teil des Nationalvermögens aufge-
schlossen werden."
Das Wasserrecht dieser Periode er-

schloß die Gewässer als Trink- und
Brauchwassemeservoir, als Energiequelle
für Mühlen. als Medium der Bodenent-
wässerung und Abwasserableitung und
vieles andere. Vor allem widmet es sich
der Lösung von konkurrierenden und sich
gegenseitig behindernden Nutzungen, wie
etwa im Verhältnis Ober- und Unterlieger.
Der ergiebigere Nutzer hatte Vorrang,
mußte den althergebrachten Nutzer aber
unter Umständen entschädigen.

Das Recht j en er Zett bearbeitete also
hobleme der Nutzbarmachung und Zutei-
lung des Schatzes Natur innerhalb der Ge-
sellschaft. Die innergesellschaftl iche
Hemmung mit ihrer indirekten Schutzwir-
kung für die Natur funktionierte nicht
mehr, weil gerade die Steigerung der Na-
tumutzung prämiiert wurde. An die Scho-
nung des Naturhaushalts wurde dagegen
wenig gedacht.

3. Natur als Umwelt

Im weiteren Verlauf der Industrialisie-
rung wurde immer deutlicher, daß die ent-
hemmte Nutzung die Natur erschöpft.
Aber erst spät, erst in den siebziger Jahren
des 20. Jahrhunderts setzte sich ein neues
Bild der Natur durch. Ätere Leser werden
sich an die damalige Zeit erinnern, als die
Gewässer an den Ufern schäumten und
die Luft in den Industrierevieren krank-
machte. Mir ist noch ein einflußreicher
Artikel im ,,Stern" von ).971 gegenwärtig,
mit Photo von einer verendenden Kuh auf
der Weide neben der Bleihütte Norden-
ham. Der Bauer, Walbert Strahlmann,
wurde damals übrigens von einem Hanno-
veraner Anwalt namens Gerhard Schröder
beraten.

Die politische Wende der sozialliberalen
Koalition in der Bundesreoublik brachte
den L-mweltschutz auf die Tagesordnung
und läutete damit eine neue Phase derAn-
sichten von Natur ein. Das Umweltpro-
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gramm 1971 machte den Umweltschutz
zur eigenständigen öffentlichen Aufgabe
mit gleichem Rang neben den klassischen
anderen Politikfeldem und setzte sich zum
Zrel, ,jedem Bürger jetzt und in Zukunft
die flir seine Gesundheit und sein Wohlbe-
finden notwendige Qualität seiner Umge-
bung zu sichern.'(trlr Die Natur wurde nun
als Umwelt und äußere Lebensgrundlage
des Menschen betrachtet, die bedroht und
deshalb zu schützen war. So heißt es im
zweiten Umweltbericht der Bundesregie-
rung von 19J6t"):

,frstes Ztel der Umweltpolitik ist die
Sicherung elementarer Lebensgrund-
lagen. Im weiteren Sinne gilt es, für
den Menschen eine Umwelt zu erhal-
ten und auszugestalten, die als Stand-
ort von Wohnsiedlungen und Arbeits-
stätten, Lieferant von Grundstoffen,
Produzent von Nahrungsmitteln und
zur Erholung geeignet ist."
Im Vordergrund stand nun die Bewah-

rung, nicht die Benutzung der Natur. Es
folgte eine intensive Gesetzgebungstätig-
keit, die zur Ausbildung eines neuen
Rechtszweigs, des Umweltrechts, führte.
Sein primäres Problem war nicht wie vor-
her die größtmögliche Erschließung der
Naturressourcen, sondern ihre Erhaltung
als Lebensbedingung der Menschen.

Obwohl auf den Schutz der Umwelt zie-
lend, hat das Recht dieser Epoche letztlich
den Menschen im Blick und ist insofern
anthropozentrisch. Dies zeigt sich schon
im Ausdruck ,,Um-welt" selbst, der die
Natur in das Drumherum des Menschen

2) Das vielzitierte Theorem der Tragik der All-
mender8l übersieht die Wirkkraft der entspre-
chenden Sozialnormen. Die Tragödie ist viel-
mehr erst auf ,,enthemmte" Nutzungen wie vor
allem diejenige der in die Gutswirtschaft über-
gehenden Grundhenen zurückzuführen.



Das Bild der Natur im Recht 198

Bosc

und seiner Arbeits- und Wohnwelt ver-
weist. [n der Zweckbestimmung des Leit-
gesetzes des neuen Umweltrechts in der
Bundesrepublik, des Bundesimmissions-
schutzgesetzes, heißt es zwar scheinbar
ökozentrisch, das Gesetz solle neben den
Menschen auch Tiere und Pflanzen, den
Boden, das Wasser und die Atmosphäre
schützen, aber als schädlich gelten nach
der Definition des Gesetzes Umweltein-
wirkungen nur dann, wenn sie Gefahren
für die Gesundheit oder das Eigentum der
Menschen darstellen. Wirklich einzugrei-
fen ist also nur dann, wenn mit der Natur
zugleich die Menschen geschädigt werden.

In ähnlicher Weise wurde auch das Na-
turschutzrecht im engeren Sinn, das heißt
das Recht des Schutzes der Tiere und
Pflanzen und ihrer Lebensräume ausge-
richtet. Natur und Landschaft waren
früher als Naturdenkmdler, also als ästhe-
tische Werte geschützt worden. Nunmehr
ging es um vitalere Interessen, nämlich
um den Schutz der Leistungsftihigkeit des
Naturhaushalts als Lebensgrundlage des
Menschen. Hieran schloß auch das Was-
serrecht an, dessen ursprünglich primäres
Kultivierungsziel durch _Verschmutzungs-
verbote erg1nzt wurde. Ahnlich verhält es
sich mit den Forstgesetzen. Gegenüber der
traditionellen Nuzfunktion wurde nun die
Schutzfunktion des Waldes für die Um-
welt, insbesondere für den Naturhaushalt,
das Klima, den Wasserhaushalt und so
weiter st?irker betont.

Die beschriebene Entwicklung des Um-
weltrechts gipfelte in der Aufnahme von
Schutzpflichten für die ,,natürlichen Le-
bensgrundlagen" in das deutsche Grund-
gesetz. Indem dabei der Kreis der
Schutzadressaten von den gegenwärtigen
auf die zukünltigen Cenerationen ausge-
dehnt wird, deutet sich zwar eine gewisse
Lockerung des Anthropozentrismus an,

aber der Bezug zum Menschen als Maß
des Schutzes bleibt doch erhalten.

Das konkrete Bild dieser im Interesse
des Menschen geschützten Natur wird
normalerweise durch Belastungsgrenz-
werte gezeichnet. Aus ihnen ist ablesbar,
welche Qualität der Luft, der Gewässer
und anderen Umweltgüter sich der Norm-
geber a1s wünschenswert vorstellt, das
heißt in unserem Zusammenhang, welche
Idealbilder der einzelnen Naturgüter er
sich ausmalt. Für das Schutzniveau maß-
gebend ist dabei dem anthropozentrischen
Ansatz entsprechend der Mensch, nicht
die Natur in ihren eigenen Kreisläufen. So
kommt dann viel darauf an, welches Ideal
des Menschen in seinem Austausch mit
der Umwelt zugrundegelegt wird: Der
Mensch ohne körperliche Leiden, der
noch 140 Milligramm SO, pro Kubikme-
ter Luft ertragen kann, oder der Mensch,
der sich körperlich und seelisch wohlfuhlt.
Die Gerichte neigen hier zu einer mittle-
ren Linie, auf der die Bedürfnisse des
Menschen zu einem Gesundheitsprofil des
hypothetischen Durchschnittsbürgers ver-
dichtet werden.r'tr Dieses Profil so1l, wie
das Bundesverwalnrngsgericht formuliert,
zumutbare, muß aber nicht etwa angeneh-
me Lebensverhältnisse gewährleisten.r''r

Die Umweltqualitätsstandards deflnie-
ren nicht nur das angestrebte Schutzni-
veau, sondern sind zugleich auch Instru-
ment der Verhaltensbeeinflussung. Sie zie-
hen eine Grenze, ü\:r die der Mensch in
seiner Funktion als Natumutzer nicht hin-
ausgehen darf, damit die Umwelt und mit
ihr der Mensch in seiner Rolle als Schutz-
objekt nicht geschädigt wird. In dem Ver-
bot der Uberschreitung steckt ein soge-
nannter ordnungsrechtlicher Ansatz, der
für die Epoche des Umweltrechts allge-
mein typisch ist. Insofern ftirbt das Kon-
zept der Umwelt auch auf das Instrumen-
tarium ab: Die Umwelt wird durch kon-
krete Standards definiert, und die
Standards dienen der Grenzziehung für
die menschlichen Aktivitäten.

In diese Phase lebhafter Umweltrechts- 4. NatUf alS RgSSOUfCg
setzung ftiilt auch die Erkenntnis, daß die
Umwelt etn Gut von internationalem In- Die Natur gilt hier als Budget, das ftir
teresse ist. Die iiltere Generation des Um- bestimmte Zwecke eingesetzt wird. Die
weltvölkerrechts hatte sich vorwiegend Disposition über die Ressource richtet
der gerechten Nutzung grenzüberschrei- sich nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül.
tender Gewässer, insbesondere der Ober- Dieses wird seit langem von der Um-
und Unterliegerproblematikangenom- weltökonomie propagiertundbeginnt,
men. Damit hob sie die Tradition der Na- sich auch im Recht auszudnicken. Zu sei-
tur als eines nutzbaren Schatzes auf eine nem rechtlichen Hauptvehikel ist das Ver-
intemationale Ebene. Dabei gelang es so- hältnismäßigkeitsprinzip geworden, ein
gar, zD neuen Konzepten vorzustoßen, ungeschriebenerVerfassungssatz von ge-
welche ehemals freie Güter wie die Mee- radezu liturgischer Qualität, der heute in
resbodenschätze zu einem gemeinsamen jedweder Rechtssetzung und Rechtsan-
Erbe der Menschheit deklarierte und ent- wendung anzurufen ist. Im Zusammen-
sprechende gemeinsame Regime der Be- hang des Umweltrechts bedeutet er unter
wirtschaftung und Verteilung einfrihrte.l'tl anderem, daß der zu erzielende Umwelt-
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Die neuere Generation des internationa-
len Umweltrechts sieht in der Natur dage-
gen nicht in erster Linie ein Verteilungs-
problem, sondern efwas insgesamt zu Er-
haltendes. Fortgeschrittene Varianten
tragen dabei den Gedanken des Gemein-
samen Erbes der Menschheit aus dem
Disk-urs über Naturausbeutung hinüber in
den Diskurs über Naturschutz.t'6r Ein kräf-
tiger Schritt in diese Richtung findet sich
zum Beispiel in der Habitatrichtlinie der
Europäischen Gemeinschaft v on 1992.
Für sie sind die bedrohten Lebensräume
und Arten, wie es in den Erwägungsgrün-
den heißt, ein ,,Naturerbe der Gemein-
schaft", für das in ,,gemeinsamer Verant-
wortung" ein,,zusammenhängendes eu-
ropäisches ökologisches Netz", Natura
2000 genannt, geschaffen werden solle.r''r
Anklänge an die Vorstellung von Gemein-
schaftsgütern enthalten auch einige neuere
internationale Konventionen wie etu'a das
Antarktisprotokoll von 1994 und das
Lhereinkommen von 1992 über die Biolo-
gische Velfalt.

Das Konzept der Natur als Umwelt und
Lebensbedingung des Menschen ist auch
heute noch dominant. Ohne Zweifel hat es
zur Erhaltung der Umwelt vieles beigetra-
gen. Aber es mehren sich doch dieZwei-
fel, ob es nicht fehlsteuert. Es hat die
Gewässer und die Luft sauberer werden
lassen und damit die akuten Verschmut-
zungen beseitigt, aber warum kommt es
gegen die weniger bemerkbare Zerschnei-
dung der Naturlandschaft, Verschlechte-
rung des Bodens undVeränderung des Kli-
mas nicht an?

Als Antwort hierauf deuten sich neue,
noch unausgereifte Naturbilder im Recht
an, von denen ich drei hervorheben möch-
te: Natur als Ressource, als Mitwelt und
als Biosphlire. Zunächst zur Natur als Res-
source, dem vierten Bild in meiner Ge-
samtzählune.
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schutz in angemessenem Verhältnis zu den
mit der Maßnahme verbundenen Kosten
stehen muß.

Daß auf diese Weise der Umweltschutz
in gewisse Kostenschranken verwiesen
wird, ist nicht besonders ungewohnt.
Fremdartiger erscheint der Kosten-Nut-
zen-Ansatz erst in denjenigen Situationen,
in denen umgekehrt das ökonomische
Nutzenstreben in die Schranken der Na-
turnutzung verwiesen wird, wo sich also
nicht die Natur vor der Gesellschaft, son-
dem die Gesellschaft vor der Natur recht-
fertigen muß. Wenn zum Beispiel eine
Straße gebaut werden soli, die einen Wald
durchschneidet, muß dem planungsrecht-
lichen Abwägungsgebot entsprechend der
Nutzen der Verkehrserleichterung mit den
Kosten fur die Natur abgewogen werden.
Hier wird also der ökonomische Nutzen
eines Vorhabens angesichts seiner ökolo-
gischen Kosten in Frage gestellt.

Das ist noch wenig anstößig, wenn es
um öffentliche Projekte wie eine Straße
geht, denn eine Nutzenprüfung ist hier
schon deshalb nicht ganz fremd, weil öf-
fentliche Gelder dafür aufgewendet wer-
den. Sie unterliegen dem haushaltsrechtli-
chen Prinzip, daß mit den knappen Haus-
haltsmitteln ein möglichst hoher Nutzen
erzieit werden soll. Aus dieser Perspektive
ist es nur ein kleinerer Schritt. statt in
knappen Haushaltsmitteln in knappen Na-
tuffessourcen zu denken.

Wenn sich dagegen auch der Nutzen pri-
vater Projekte derAbwägung mit dem Na-
tur.,,erbrauch stellen muß, so ist die NIarkt-
wirtschaft in ihrem Kern betroffen, in
ihrem Credo nämlich. daß die Nutzenein-
schätzungen der privaten Akteure hinzu-
nehmen sind und nur durch einen Ord-
nungsrahmen begrenzt werden, der öffenf
liche Interessen wie die Umwelt schützt.
Die Abwägung der Nutzen und Kosten
verflüssigt dagegen diesen Ordnungsrah-
men. Die zuständige Behörde kann einem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu-
folge zum Beispiel der Zulassung eines
neuen Pestizids entgegenhalten, der Nut-
zen sei gering, weil es bereits ebenso wirk-
same Altemativstoffe gebe, die ökologisch
weniger problematisch seien.t"r In dieser
Logik müßte sie etwa auch gegen den Bau
einer Industrieanlage geltendmachen kön-
nen, die Zahl der zu schaffenden Arbeits-
p1ätze oder der Gebrauchsnutzen eines
Produkts sei nicht ausreichend, um die un-
vermeidbaren Abgasemissionen und damit
die lnanspruchnahme der Reinigungs- und
Verdünnungsk apazität der Atmosphiire zu
rechtfertigen. So weit hat sich die juristi-
sche Doktrin allerdings noch nicht vorge-
wagt; Vorschläge in Richtung auf einen
Bewirtschaftungsansatz{rer haben sich
nicht durchgesetzt.

Die beiden beschriebenen Rechtferti-
gungskalküle können in der Formel zu-
sammengefaßt werden, daß der Wert der
Natur mit dem Wert des Vorhabens abzu-
wägen ist, und daß das größere Gewicht
durchschlägt. Hat die Nutzung einen
höheren Wert als der Naturverbrauch, so
ist es nicht rational, die Natur zu schonen.
Umgekehrt ist es nicht rational, die Natur-
güter zu verbrauchen, wenn die damit ver-
bundenen Kosten höher sind ais der mit
dem Vorhaben erzielbare Nutzen.

Charakteristisch ist, daß in dem Res-
sourcenkonzept die offene Parteinahme
entweder für die Gesellschaft oder für die
Natur fehlt: Das Kosten-Nutzen-Denken
will weder einseitig die Natur als Schatz
plündern noch ebenso einseitig die Natur
a1s Umwelt konservieren, vielmehr hält es
das Ergebnis der Abwägung von Nutzen
und Kosten methodologisch offen und
entscheidet sich erst im Einzelfail. Solch
ein Habitus der Neutralität trägt nicht
unerheblich zur Attraktivität dieses Ansat-

schaft zur Relativierung zusammen. Statt
daß wie im Umweltkonzept absolute
Grenzen gesetzt werden, kann nun im
Prinzip jedes Naturgut verbraucht werden,
wenn der Verbrauch nur den größeren
Nutzen bringt. Eine Pflanzenart ist soviel
wert wie ihr genetisches Potential für die
Entwicklung einer Landsorte, das
menschliche Leben soviel wie der mögli-
che Arbeitsertrag, die Schönheit einer
Landschaft soviel wie der Tourismus, den
sie anzieht. Im Grunde wird sogar der Be-
griff der Natur entbehrlich, weil alles Vor-
handene nur unter dem Aspekt des wirt-
schaftlichen Wertes wahrgenommen wird.
Das Qualitative der unterschiedlichen Ge-
genstände verschwindet in der allgemei-
nen Wertrechnung und ist nicht mehr dra-
matisch präsent. Was ist der ökonomische
Wert des sich sorgfältig verbergenden
Nordseeschnäpels gegen den der Schiff-
barhaltung der Ems für die Werft in Pa-
penburg, was der der unscheinbaren Wie-
senralle gegen die Ostseeautobahn?

zes bei, denn in unserer wissenschafts-
gläubigen Zeit wird Parteinahme meistens
als Schwäche angesehen.

Eine Folge des Ressourcenbildes be-
steht darin, daß mit ihm auf den Tisch
kommt, was sonst nur zu häufig verdeckt
verhandelt wird, nämlich ein offener Ab-
gleich der ökonomischen und ökologi-
schen Interessen. Dadurch wird einerseits
oftmals erst deutlich, daß Natur einen
wirtschaftlichen Wert hat, den man nicht
ohne weiteres verschwenden sollte. Ande-
rerseits kommt die Seite der Wirtschaft
nicht mit vagen Schwarzmalereien davon,
sondern muß sich präzise äußern, v"enn
sie für sich Überlastung befürchtet und
mitWegzug droht.t'ol

Eine andere Folge des Ressourcenansat-
zes hängt mit seiner unbegrenzten Bereit

So forsch das Ressourcenbild zur Dis-
position über die Ressource animiert. so
sehr könnte andererseits sein Rationa-
litätsanspruch zu neuem Attentismus, zu
einer,,paralysis through analysis" verlei-
ten. Dies hängt mit dem gesteigerten In-
formationsbedarf zusammen. Wo alle Ent-
scheidungstheorie heute über Entscheiden
unter Ungewißheitsbedingungen nach-
denkt, geht die neue Ressourcenökonomie
mit der heroischen Annahme ans Werk,
die verästelten Folgen nicht nur eines wirt-
schaftlichen Vorhabens für die Natur, son-
dern auch einer Nutzungsbeschränkung
für die Wirtschaft seien bekannt oder je-
denf alls feststellbar. Tatsächrlich stehen wir
jedoch vor enormen Wissensdeflziten, und
zwar nicht nur insofern, als die Forschung
noch nicht aussereift ist, sondern radikaler
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deshalb, weil die Entwickiungsverläufe
selbst indeterminiert sind.

Ein letztes hoblem des Ressourcenansat-
zes besteht darin, daß er eigentiich erst zu
klaren Aussagen kommt, wenn Kosten und
Nutzen monetarisiert werden können. Da
der wirtschaftliche Wert in dieser Kolizepti-
on nichts anderes als der Preis ist, muß be-
wziltigt werden, daß nicht für alle Naturgü-
ter Marktpreise existieren, denn die Natur
ist nicht restlos auf individuelle Eigentums-
positionen aufgeteilt, sondem in weiten Tei-
len ein öffentliches Gut, das keinen Markt-
preis besitzt. So muß auf Hilfskonstruktio-
nen zurückgegriffen werden. Prominent ist
das Kriterium der filctiven Zahlungsbereit-
schaft (,,willingness to pay"). Hiemach be-
stimmt sich derWert eines Naturgutes dar-
an, was die betroffene Bevölkerung zu be-

glaube scheint  den Gesetzgeber,  der
handhabbare, justiziable Kriterien su-
chen  muß .  m iß t rau i sch  zu  s t immen .
Skeptisch sind ohnehin viele derjenigen,
die für die Natur Partei nehmen. Sie be-
fürchten. daß. wenn man die Probleme
des Relativismus, der Ungewißheit und
der Monetarisierung der nicht-monetari-
sierbaren Natur überspielt, sich die Ver-
fügbarkeit der Natur für den Menschen
erhöht; im ökonomischen Kalkül ver-
schu' inden näml ich solche Bedenken,
die nur durch gegenständliche Anschau-
ung geschätzt werden können. In ihren
Augen enthält der ressourcenökonomi-
sche Ansatz insofern trotz seines neutra-
len Habitus denn doch eine verborgene
Parteinahmeflr die Nutzung tnd gegen
die Ber i  ehrunq der  Narur .
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andere Lebewesen als der Mensch mit
Subjektivität begabt sind, wie etwa die Af-
fen und die Wale mit ihrem Sozialverhal-
ten, ihrer Sprache und ihrem Spiel.

In das geltende Recht hat das Eigen-
rechtskonzept jedoch kaum Eingang gefun-
den. Minderheit blieb die viel berufene dis-
senfing vote des Richters William Douglas,
der den Bäumen und Tieren des National-
parks,,N{ineral King" Klagebefugnis g.e. gen
eine Autobahntrasse geben wollte.t24r Ahn-
lich ergebnislos war es, als 1990 in das
Bürgerliche Gesetzbuch der Satz aufge-
nommen wurde, daß das Tier keine Sache
sei. Arn nächsten kommt dem Mitweltge-
danken noch das Tierschutzrecht. Mit sei-
nem Ansatz, Tiere vor Schmerzen zu be-
wahren, erkennt es sie als empfindende Le-
bewesen an. Die Novelle von 1998 nennt
Tiere nun sogar Mitgeschöpfe. Aber dies
sind nur Formeln. Schutz vor dem
Schlachthof wird damit nicht gewiilrt.

Ein Grundproblem der juristischen Aus-
prägung des mitweltl ichen Ansatzes be-
steht darin. daß er das Verhältnis zwischen
Mensch und Natur wie das einer bürgerli-
chen Gesellschaft konstruiert. In dieser er-
kennen die einzelnen sich gegenseitig als
Wiilensfreie und Eigentümer an, verzich-
ten also auf Gervalt und pflegen miteinan-
der friedliche Tauschbeziehungen. Das
paßt nicht auf das Verhiiltnis Mensch und
Natur, denn beide sind darauf angewiesen,
sich gegenseitig zu verzehren.

Man könnte einwenden, das Bild der
Mitwelt repräsentiere eher ein Rechtsmo-
dell der Gemeinschaft als das der bürgerli-
chen Gesellschaft. Das Recht könne des-
halb so gestaltet werden, daß es Grundlagen
ftir eine Versöhnung und Freundschaftlich-
keit zwischen Mensch und Natur schafft.
Doch würde dem Recht dann abverlangt,
Gefühle und Gesinnungen zu stiften, und
das ist ihm bisher nirgends gelungen. Recht
regelt Verhalten, nicht Haltungen. Wenn es
weitergeht, ist es entweder uneffektiv oder
der Staat pervertiert zum Pokzeistaat. So er-
strebenswert der mitweltliche Ansatz als
Bildungsideal und Moralnorm ist, als
Rechtsmodell hat er sich aus diesen Grün-
den nicht durchsetzen können.

6. Natur als Biosphäre
Noch eine sechste Ansicht der Natur

läßt sich im Recht aufspüren. Sie ist eben-
falls ökozentrisch, fußt aber weder auf
dem Konzept der bürgerlichen Gesell-
schaft von Mensch und Natur noch auf
dem der Gemeinschaft zwischen beiden.
Es ist dies die Vorstellung der Natur als
(erdumgreifen de) B io s p hcire oder Vielfalt
von t räuml ich abgrenzbaren )  Okos) 'sre-
men.t) Man könnte auch das Bild des

Foto: Dirk Kruse/Archiv Volkswagenstiftung

zahlen bereit wdre, wenn zum Beispiel eine
bestimmte Tierarl nicht ausgelöscht oder
wenn der Treibhauseffekt vermieden wtirde.
Aber in welchem Bewertungsraster werden
solche Urteile abgegeben?r"r Was wissen
die Befragten über die Knappheit des Ob-
jekts? Wie wird zur Geltung.gebracht, daß
die Reicheren mehr und die Armeren weni-
ger Geld einsetzen könnten? All dies sind
Probleme. die sich mit anderem Vokabular
genauso auch im Prozeß der politischen
Willensbildung stellen, und wenn es so ist,
dann befinden wir uns mitten in dem politi-
schen Raum, aus dem die scheinbar wissen-
schaftliche Methode der Kosten-Nutzen-
Analyse enfliehen wollte.

Unter diesen Umständen nimmt es
nicht Wunder, daß sich das Ressourcen-
bild bisher nicht recht hat durchsetzen
können. Es spielt zwar in der politischen
Rhetorik eine gewisse Roile, aber zur
herrschenden Ansicht  im Recht  is t  es
sehr zum Arger der Ökonomen nicht ge-
worden. Sein prätentiöser Rationalitäts-

5. Natur als Mitwelt
Wzihrend das Bild derNatur als Umwelt

dem Bild der Natur als Ressource immerhin
dies voraus hat, daß es den gewünschten Zu-
stand gegenständlich vorAugen fthrt und
nicht ais bloß ökonomischenWert kalkulie4
so haben beide Konzepte doch etwas We-
sentliches gemein: Beide denken Mensch
und Natur als geffennte Gebilde, und beide
weisen dem Menschen in diesem Gegen-
über eine behenschende Rolle zu. Soweit sie
den Menschen als der Natur zugehörig be-
trachten, ist er Körper, von dem der dispo-
nierende Geist getrennt gedacht wird.

Von dieser Vorstellung der Trennung
und der Dominanz setzen sich ökozentri-
sche Vorstellungen ab. Unter ihnen hat das
Bild von der Minvelt eine gewisse homi-
nenz erhalten.rttr In juristischen Zusam-
menhängen bedeutet Natur a1s Mitwelt,
daß der Natur Eigenrechte eingeräumt
werden.i"r Die naturwissenschaftliche Ba-
sis hierfür ist die Beobachtune. daß auch
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Oikos, des ,,Ganzen Hauses", verwenden,
wobei jedoch der Eindruck vermieden
werden müßte, daß die Menschen die
Hausherren sind und daß es im Hause
sonderlich freundlich zugeht.

Das Bild der Biosphäre oder des Öko-
systems macht kenntlich, daß der Mensch
den größeren Zusammenhängen der Natur
eingeordnet ist, und daß er ausgelöscht
werden wird. wenn er mit seiner über-
schießenden Begabung sein Ausgesetzt-
sein kognitiv fehlkonstruiert oder tech-
nisch in Herrschaft umzukehren versucht.

Dieses Konzept ist nicht anthropozen-
trisch. Zwar ist es auf der Denk- und Spra-
chebene unentrinnbar menschengemacht.
Doch wenn es auch in diesem Sinne an-
thropogen ist, so muß es doch nicht an-
thropozentrisch sein.r26r In seinem Inhalt
vermag es sehr wohl die Perspektive des
größeren Natursystems statt diejenige des
Menschen einzunehmen.

Eine sehr weit ausgreifende Variante des
Biosphärenansatzes ist die sogenannte
Gaia-Hypothese. Nach ihr ist die Erde als
Ganzes ein sich selbst erzeugendes und or-
ganisierendes (und deshalb als lebend vor-
stellbares) System, weil es seine physikaii-
schen, chemischen und biologischen Pro-
zesse immer wieder selbst so koordiniert.
daß lang andauemde dynamische Gleichge-
wichte entstehen, die sich sogar wieder ein-
stellen, wenn es von starken inneren oder
äußeren Faktoren erschüttert wird.

Mit diesem System steht der Mensch in
produktiver Wechselwirkung, in die er je-
doch zum Beispiel durch Erzeugung von
Kohlendioxid über das zuträgliche Maß
hinaus eingreifen kann. Das führt zu ei-
nem Klimawandel, der die Erde so verän-
dern könnte, daß sie in weiten Teilen für
den Menschen nicht mehr bewohnbar ist.
Ein solcher katastrophaler Eingriff wäre
zwar vermutlich Ausgangspunkt für die
Entwicklung neuer Arten, mit deren Hilfe
sich ein neues Gleichgewicht herstellt,
aber ob der Mensch dann noch mit von
der Partie ist, wäre nicht gewiß.

Der Autor dieser Theorie, James
Lovelock, charakterisiert Gaia, wie er das
Iebende System Erde bezeichnet, folgen-
dermaßenttTl:

,,Gaia ist in meinen Augen weder die
gütige, allesverzeihende Mutter noch
eine zarte, zerbrechliche Jungfrau, die
einer brutalen Menschheit hilflos aus-
gel ie fer t  is t .  V ie lmehr is t  s ie s t reng
und hart. Denen, die die Regeln ein-
halten, verschafft sie eine stets war-
me, angenehme Welt; unbarmherzig
aber lern ichtet  s ie jene.  d ie zu wei t
gehen. Ihr unbewußtes Ziel ist ein
Planet, der für Leben bereit ist."
Die Biosphäre, die sich selbst so organi-

siert, daß sie Leben zugleich ermöglicht

und von ihm abhängt, bedeutet für den
Menschen, daß er den Anschluß an die
Prozesse der Selbstorganisation pflegen
muß. Die angemessene Attittide ist zu fra-
gen.  was d ie größeren Ökosysteme von
dem Menschen haben, nicht alleil, was er
von den Ökosystemen hat. Es ist eine At-
titüde der Selbstbegrenzung und des nach-
haltigen Austausches in der Systemnische,
die dem Menschen bleibt. Dabei ist anders
als im Umweltkonzept nicht ausgeschlos-
sen, daß der Mensch die Natur zum Teil
auch zerstört. Es kommt vielmehr darauf
an, daß er dabei Maß hält, seine eigenen
Ziele angesichts des Naturverbrauchs
rechtfertigt und flir Regeneration des Ver-
brauchten oder Schadensausgleich sorgt.

Im Recht findet sich das Bild der Bio-
sphäre wieder, wo es Selbstbegrenzung
und Kreislaufprozesse der Gesellschall im
Verh?iltnis zur Natur zu organisieren sucht.

Eine wegweisende, als Muster bisher un-
erkannte Ausprägung solcher Selbstbegren-
ztutg istdie sog. Eingrifsregeizng im Natur-
schutzrecht. Sie bezieht sich auf menschli-
che Eingnffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild und besteht aus vier Prüf-
schritten. die zu vollziehen sind, bevor ein
solcher Eingriff zugelassen wird.tzr

Der erste Schritt besteht aus dem Gebot,
den Eingriff nach Möglichkeit zu vermei-
den. Dabei ist insbesondere zu orüfen. ob
er Alrernativen zu dem geplanfen Vorha-
ben gibt, die weniger schädlich sind. Mit
einer solchen Alternativenprüfung Iöst
sich der rechtliche Maßstab von der Fixie-
rung auf ein einzelnes Vorhaben und er-
laubt  e in gewissermaßen planer isches
Herangehen an die Befriedigung eines ge-
sellschaftIichen Bedürfnisses.a)

Ist der Eingriff, der bei Realisierung der
vefiräglichsten Altemative übrigbleibt, un-
vermeidlich, so ist im zweiten Schritt zu
fragen, ob das beschädigte Biotop regene-
riert oder wenigstens an anderer Stelle
durch ein gleiches oder gleichwertiges er-
setzt werden kann.5)

Wenn die Regeneration oder Kompen-
sation der verbrauchten Natur nicht mög-
lich ist, findet in einem dritten Schritt eine
Abwägung zwischen dem Nutzen des
Projekts und seinen Kosten für die Um-
welt statt; hier kann auch der monetäre
Wert der Natur, soweit er besteht, zur Gel-
tung gebracht werden, aber eben erst an
dritter Stelle der Prüfungskaskade, nicht
an erster, wie es der ressourcenökonomi-
sche Ansatz vorsctrlägt.

Erweist sich das Projekt dabei als vor-
rangig und muß deshaib ein Schaden an
der Natur in Kauf genommen werden, so
ist viertens dennoch eine Ausgleichsabga-
be zu zahlen, die dem Naturschutz an an-
derer Stelle zufließt. Hierin liegr ein Über-
gang von qualitativen zu finanziellen Auf-
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lagen, der dem ressourcenökonomischen
Modell zu entsprechen scheint, tatsächlich
aber insofern anders ist, als die Aus-
gleichsabgabe nicht ein primäres Ziel,
sondern nur eine nachgeschaltete Notlö-
sung nach Ausschöpfung aller physischen
Handlungsmö glichkeiten darstellt.

Bisher gibt es nur vereinzelte Stimmen,
die diese Prüfungskaskade - in moderaterer
Gestalt - auch auf die verfassungsrechtli-
che Ebene heben möchten. Ergebnis wlire
dann eine Art ökologisches Verhältnis-
mlißigkeitsprinzip, das dem traditionellen
Verhältnismlißigkeiaprinzip zur Seite träte:
Wihrend letzteres die staatlichen, dem Na-
turschutz dienenden Eingriffe in die Gesell-
schaft rechdertigungspflichtig macht - man
könnte es deshalb a1s gesellschaftliches
Verhiiltnismäßigkeitsprinzip bezeichnen -,
würde ersteres die gesellschaftlichen Ein-
griffe in die Natur rechtfertigungspflichtig
machen. Seinem verfassungsrechtlichen
Status nach wäre das ökologische Verhält-
nismäßigkeitsprinzip nicht wie das gesell-
schaftliche Verhriltnism:ißigkeitsprinzip ein
Grundrecht des einzelnen gegenüber dem
Staat, sondem eine Grundp/lcht des etnzel-
nen gegenüber Gesellschaft und Staat in
Ansehung der Nafur.l2el

Nicht nur durch Selbstbegrenzung ist
das Biosphärenbild charakterisiert, son-
dern auch durch Austausch- und Kreis-
laufproz.esse von Mensch und Natur. Sol-
che hozesse finden sich bisher nur verein-
zeit im Recht normiert. Ihr Pionier, die
organische Landwirtschaft mit ihren
Kreisläufen von Produktion. Abbau und
Reproduktion, findet sich nur in Definitio-
nen ohne Anordnungsgehalt und in Förde-
rungsprograrunen rvi eder. Ah n lich verhzil t
es sich mit dem Energiekreislauf von ho-
duktion und Verzehr von CO- mit Hilfe
nachwachsender Rohstof le .  Kre is lauf-
führung ist immerhin das Hauptanliegen
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgeset-
zes. Doch handelt es sich dabei eher um
technische Kreisläufe, die ein Produkt
möglichst lange von seiner Beseitigung
als Abfall fernhalten sollen, das heißt um
eine Lösung, die eher dem Muster der ge-
sellschaftlichen Selbstbegr enzung zrrzrr-
ordnen wäre. Immerhin ermutigt das Ge-
setz aber auch naturvermittelte Kreisläufe

3) Als umfassende Darstellung und \!'eiter-
führung einer holistischen Betrachtung der
Biosph?ire und der Okosysteme slehe 124 j.

4) Die rechtsdogmatisch umshittene Frage, ob
diese Altemativenprüfung vielleicht nicht
durch Naturschutzrecht, sondem erst durch
Fachplanungsrecht geboten ist, ist hier nicht
von Bedeutung.

5) Auch die ebenfalls umsüittene Reihenfolge der
Prüfung von Ersatzmaßnahmen und Vonangig-
kei t  der Nuuun_e ist  h ier  n icht  von Belang.
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gesteilten Gesetzgeber .,Natur" hinaus-
1äuft, mit a11en Folgen für die Diktatur
derjenigen, die die wahren Naturgesetze
zu kennen vorgeben.

Die Mögl ichkei t  der  Pervers ion des
Biosphärenkonzepts zeigt sich in seiner
eigenen Geschichte. Es hat seine Wurzeln
in naturphilosophischen Traditionslinien,
die von der Vorstellung der Vorsokratiker
von derpftysls als einer das Leben hervor-
bringenden Kraft über Giordano Brunos
natura naturans bis zu Friedrich Wilhelm
Schelling reichte, der die Natur als Pro-
duktivität und insofern als Subjekt be-
stimmte, demgegenüber der Mensch nur
Objekt, natura naturate war.t32t

Die Naturphilosophie stand in den
zwanziser Jahren für holistische Ansätze
der Ökolystemforschung Pate. Diese über-
lebten in England und den USA den Zwei-
ten Weltkrieg und brachten doft das LNE-
SCO-Programm der Biosphäre und übri-
gens auch den Begriff des sustainable
development hervor.rttr In Deutschland da-
gegen wurde der holistische Ansatz der
Biologie von der nationalsozialistischen
Blut-und-Boden-Mystik scheinbar adap-
tiert und dadurch auf lange Zeit zu Unrecht
diskreditiert.6)Macht man sich diese histo-
rische Ideenverzweigung klar, so erschließt
sich, daß das Bild der Biosphiire gut angel-
sächsisch als pragmatisches Konzept ge-
dacht werden kann und eine fundamentali-
stische Lesart ein Mißverständnis wäre. Es
ist ja gerade das Wissen darum, daß die
Komplexität der Natur sich der Erkenntnis
entzieht, welches zu einer Haltung der
Selbstbegrenzung nötigt. Auch mißtraut
der Selbstorganisationsansatz der zentralen
staatlichen Vemunft und setzt auf die Ei-
genverantwortung des Menschen.

7. Zusammenfassung

Überbiicken wir zum Schluß noch ein-
mal die sechs Ansichten der Natur im
Recht, so zeigt sich, daß die ftinf füiheren
ein Laboratorium des Biosphärenkonzep-
tes gewesen sind, insofem, als sie alle je-
weils ein Element erprobt haben, das be-
wahrt werden muß. Aus der ersten Phase
(Natur als Schicksai) bleibt das Gespür fiir
das Ausgeliefertsein des Menschen im
Naturkreislauf, aus der zweiten (Natur als
Schatz) die Erkenntnis, daß die Natur ein
Rohling ist, der wissenschaftLich und tech-
nisch zum Nutzen des Menschen bearbei-

,.

wie die Kompostierung oder die Verwer-
hlng von Klärschlamm als Düngemittel.

Eingriffsbegrenzung und Kreislauf-
fuhrung des Wirtschaftens in der Biosphä-
re sind Maßstäbe für jedwede einzelne
Aktivität. Angesichts der Tatsache, daß sie
bei aller FlexibiLisierung besonders in den
großen B evölkerungsagglomerationen
noch weit von praktischer Wirksamkeit
entfernt sind, ist auch solches Recht von
Interesse, das Regionen, in denen die
Menschen noch nachhaltig wirtschaften,
bewahrt und womöglich zu Vorbildern
entwickelt.

Zu nennen ist hier das Konzept der Bios-
phärenreservare der LINESCO, das inzwi-
schen auch vom Naturschutzrecht vieler
Staaten aufgegriffen wurde.t3ol Die UNES-
CO war ursprünglich Hüterin des Weltk-ul-
turerbes. Später hat sie sich auch des sog.
Weltnaturerbes angenommen. Da nicht
klar war, welche Nutzungsregeln eigent-
lich mit derAufnahme eines Naturgebietes
in die Liste der Weltnaturerbe verbunden
sein sollten, hat sie 1971 ein Forschungs-
und Schutzprogramm Man and the Bio-
sphere (MaB) beschlossen und 1995 noch
einmal bekräftigt und konkretisisd.t3rr

Die Vorsteilung von Man and the Bio-
spherelöst sich von dem Gedanken, daß

ein bestimmtes wertvolles Gebiet mög-
lichst von allen, gerade auch autochthonen
Nutzungen freigestellt werden sollte, wie
es etwa in den großen Naturreservaten,
zum Beispiel Serengeti in Tansania, prakti-
ziert wird. DerAnsatz der Biosphäre snebt
eine prinzipiell überall mögliche Nutzung
an. die aber nach Zonen der Schuzbedürf-
tigkeit der Natur gestaffelt wird. Dabei
wird das eher statische Regime der Nut-
zungsverteilung unserer Landschafts-, Na-
turschutz- und Naturparkzonen dynami-
siert. Biosphärenreservate sollen nach dem
Programm der UNESCO nicht nur der Be-
wahrung der bestehenden Nutzungen die-
nen, sondern zugleich ,,ein Theater", eine
Probebühne der Erkundung und Entwick-
lung von nachhaitigen Nutzungsweisen im
allgemeinen sein, die gerade auch in Ent-
wicklungs- und Sanierungszonen prakti-
ziert werden sollen. Dies hat auch das
Bundesnäfurschutzgesetz aufgegriffen, in-
dem es fomuliert, daß Biosphiirenreserva-
te ,,beispielhaft der Entwicklung und Er-
probung von die Naturgüter besonders
schonenden Wirtschaftsweisen dienen".rtol

Allerdings könnten sich Befürchtungen
einstellen, daß die Einordnung und Selbst-
begrenzung des Menschen in der Biosphä-
re auf seine Unteru'erfung unter einen vor-

6) Golley schreibt: "In the aftermath of the se-
cond world war, hower,er, with Germany eco-
nomically prostrate and the policies of the na-
tional socialists totally discredited, there were
few ecologists interested or capable of cany-
ing on the holistic traditions."r"r
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Bremen für öffentliches Recht. Europarecht und Rechtssozioloqie.
1987-94 Direktor des Zenüums für Europäische Rechtsoolitik
1995 - Leiter der Forschungsstelle f ür Europäisches Umweltrecht
Neuere Forschungsprojekte über: Zugang zu Umweltinformationen im
europäisch-amerikanischen Vergleich, Quellen des Europäischen
Gemeinschaftsrechts, Produktionsintegrierter Umweltschutz,
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rechtsvergleich, Nutzung von
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[20] U. Hampicke: Ökologische Ökonornie,
Westdeutscher Verlag, Opiaden (1992) 120 tr.

[2 1 ] H. Bartmaln : U m *- e b ö ka nomie, ökolo g is che
Ö kon om i e. Kohlhammer Verl ag. Srungan
(1996) S. 168 f., S. 202 f.

122) K.-M. Meyer-Abich: Wege zum Frieden mit
der Natur, Carl Hanser Verlag, München
(1984).

[23] K. Bosselmarm: Im Namen der Natur, Scherz
Verlag, München (1992) S. 181 ff., S.351 ff.

[24] Siena Club v. Morton, US Supreme Court
Repons 405 727 (.1972)

[25] WBGU: Web im Wandel: Erhnbung und nach-
hnltige Nutzung der Biosphöre.
Jah re : gutaehten / 999, Springer VerJag.
Heidelberg (2000).

[26] A. Kreb>: ..Narurel,]rjk im Üfberblick'', in:A.
Krebs (l{rsg.): Nanre thik,Subrkamp Verlag,
Frankfun (1997) 33'1 (342f.).

[27] J. Lovelock: Das Gaia-Prinzip,Arternis &
Winkler. Zürich (1991) 5.2'72.

[28] Siehe $ 8 Bundesnaturschutzgesetz.
[29] G. Winter: A bemativenprüfung in der admini-

stratil en Ents cheidung sbildung. Zugle ich e in
Beitrag zu einer Grundpflicht ökologischer
Ve rhtilmßmäJ3i gkell, Wemer Verlag,
Düsseldorf (i997).

[30]Vergleiche zum Beispiel g 14a
Bundesnaturschutz geseLz.

[31] Resolution 28 C/2.4 der GeneralversammJung
der INESCO von November 1995 zum
Entwurf der ,.Strategie von Sevilla für die
Biosphäenreservate" sowie dem Rahmenstatut
des \\'eltnetzwerks von Biosphdrenreservaten,
veröffentlicht von der LINESCO, Paris (1996).

[32] G. Böhme (Iksg.): Klassiker der
Naturyhilosophie, C.H. Beck Verlag, München
( I 989), darin A. Graeser:,,Die Vorsokatiker",
S. 26 ff,; H. Böhme: ,,Giordano Bruno", S. 127
ff.: W SchmidrKowrzik: ,.Friedrich Josef
Wlhelm Schelling", S. 250 tr

[33] n B. Golley: A History of rhe Ecosystem
Conc ept in Ecolc,gy,Yale University hess,
Nerv Haven (i993), insbesondere S. 175.

[3.1] G. \\'inter: ,,Von der ökologischenVorsorge zur
ökonomischen Selbstbegrenzung", Aus Politik
und Zeitgeschichte B 37 l9lBellage zur
Wochenzeitung Da.s Parlament B 31194 vom
16.9.1994, S. B 37 tr.

Bildnachweis: S. 197, S. 198: Aus: Bosc Alles, blo.[3
das nicht! Die dreihundert besten Zeichnungen.
Herausgegeben von Christian Srrich. @ 1954,1914
by Diogenes Verlag AG, Zürich.
S. 199 Max Emst, Die ganze Sradr (1935/36).
S. 200 Photo Dirk Kmse, Archiv
Volkswagenstiftung.
S. 202 Heemstede, Provinz Utrecht, Radierung von
D. Stoopendaal nach einer Zeichnung von
J. Moucheron.

Satellitendaten für die Umweltbeobachtung, Europäische
Chemikalienregulierung, Inverkehrbringen gentechnisch modifizierter Organismen, Aussezung
gebietsf remder Organismen.
Mitglied der Unabhängigen sachverständigenkommission zum umweltgesetzbuch (1992-97).
Mitglied Nationales Komitee Globat Change Forschung (1999- )

tet werden kann, aus der dritten Phase
(Natur als Umwelt) das Insistieren auf ei-
nem gegenständlich, nicht monetdr ausge-
drückten Schutzniveau, aus der vierten
(Natur a1s Ressource) die Entdeckung der
Knappheit und der Notwendigkeit, auch
die gesellschaftl ichen Nutzungsziele in
Frage zu stellen, und aus der fünften Pha-
se (Narur als Mitwelt) der Übergang vom
anthropozentrischen zum ökozentrischen
Denken.

Das Bild der Biosphäre umschließr all
diese Elemente und unterscheidet sich von
den anderen Bildern nur durch die Ver-
meidung der Fehlfarben, als da sind:
zunächst die Unterdrückung des Individu-
ums, dann die Mentalität der Naturaus-
beutun_e. drittens die Grenzziehung zwi-
schen Natur und Mensch, viertens die ta-
bulose Relativierung und Verpreisung der
Natur und fünftens die illusorische Kon-
struktion einer bürgerlichen Gesellschaft
oder einer Gemeinschaft zwischen
Mensch und Natur.

Was im sechsten Bild betont wird ist die
Suche nach einer angemessenen Ro11e des
Menschen in der größeren Biosphäre und
daraus folgend eine Haltung der Selbstbe-
grenzung und Wechselbezüglichkeit. In-
dem so die Ziele und Bedürfnisse des
Menschen, nicht erst seine Instrumente in
Frage gestellt werden, wird er auf sich
selbst verwiesen. Wenn er mit sich ins
Reine kommt, bringt das vermutlich mehr
Naturschutz mit sich als alles naturwissen-
schaftliche Erforschen von Toleranzsren-
zen  und  ökonomische  Ka l ku l i e ren  von
Kosten und Nutzen.Tl

Der Aufsatz ist eine überarbeitete Fas-
sung der ,,Bremer Treviranus Lecture"
1999, die als selbstcindige Broschüre An-
fang 2000 vom Mansholt Verlae Bremen
veröffentlicht wurde.

7) Dies kann hier nur angedeutet werden. Für
weiteres möchte ich verweisen auf [34].
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